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SITZUNGSVORLAGE 
 
 
Fachbereich: Organisation und Finanzen Datum: 21.04.2020 

Aktenzeichen:  Vorlage Nr. 1-2912/20/50-023 
 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Verbandsversammlung 13.05.2020 öffentlich Kenntnisnahme 

 

Übertragung von Haushaltsmitteln aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 gem. 
§ 17 GemHVO 
 
Sachverhalt: 
 
Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO „Übertragbarkeit“ bleiben bei Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstä-
tigkeit die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, bei Baumaß-
nahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau 
oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Werden Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende 
des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen.  
 
Gemäß VV Nr. 6 zu § 17 GemHVO ist hinsichtlich der Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
eine Übertragbarkeit nicht gesondert zu beschließen, da diese durch Absatz 2 gesetzlich besteht und ein 
Gemeinderatsbeschluss hierfür entbehrlich ist. Dennoch ist nach Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemein-
derat eine konkrete Auflistung vorzulegen, ob und in welcher Höhe konkrete Übertragungen erfolgt sind.  
 
Die gesetzlichen Bestimmungen sind beim Industrie- und Gewerbepark analog anzuwenden. 
 
Beim IGP war im Haushalt 2019 für Grundstücksankäufe zur Erweiterung des IGP ein Betrag von 150.000 € 
veranschlagt. Verausgabt wurde 2019 ein Betrag von 122.306,93 €, sodass eine Ermächtigung i.H. v. 
27.693,07 € gebildet wurde.  
 
Die Verbandsversammlung nimmt die v.g. Übertragung der Ermächtigung zur Kenntnis. 
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